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Allgemeine Chronik

Landesverteidigung

Militärorganisation

Der Leistungsvertrag mit dem Nationalen Pferdezentrum Bern und damit in
Zusammenhang der Bestand an Reitpferden in der Armee beschäftigte im Frühjahr 2018
den Nationalrat. Die kleine Kammer hatte die Motion Fournier (cvp, VS) im Vorjahr
angenommen und damit dafür plädiert, den Bestand der Tiere bei 65 zu belassen und
entsprechend die finanziellen Mittel dafür bereit zu stellen. Die vorberatende WBK des
Nationalrates tagte Anfang 2018 zur Motion und zeigte sich wohlwollend: Zwar gab sie
ihr nicht die uneingeschränkte Unterstützung, aber mit dem Antrag an die
Volkskammer, die Motion leicht abgeändert anzunehmen, war die Richtung klar. Die
Kommissionsmehrheit schlug vor, den Bestand auf mindestens 55 Pferde zu fixieren.
Man kam damit auf einen Vorschlag der EFK zurück, wonach bei optimalem Einsatz der
Pferde eine Reduktion des Bestands um 10% möglich sei. Die Dienstleistungen sollen
demnach auch weiterhin von einem Drittanbieter erbracht werden (wie gegenwärtig
vom nationalen Pferdezentrum). 45 Pferde plus 10 Jungtiere sollen diesen
Mindestbestand von 55 Tieren ausmachen, so können sowohl Aufträge der Armee, als
auch weitere Aktivitäten, beispielsweise im Rahmen von J+S, erfüllt werden. Die
Kommission hatte diesen Vorschlag mit 17 zu 7 Stimmen gefasst.

Die Ratsdebatte wurde dann durchaus mit einem Augenzwinkern geführt, es war von
einem Bazar die Rede, 38, 45, 55 oder 65 Pferde; die Frage um den Reitpferdebestand
trug seltsame Früchte. Es war bisweilen auch nicht ganz klar, ob der Bundesrat effektiv
eine Bestandsreduktion ins Auge gefasst, oder lediglich geäussert hatte, dass ein
Bestand von 38 (oder auch 45) Pferden im Prinzip auch ausreichend wäre, um die
Aufgaben wahrzunehmen. Die Regierung selbst hatte sich in der Zwischenzeit ebenfalls
damit abgefunden, dass man nicht unbedingt von weniger Tieren ausgehen müsse.
Christian Wasserfallen (fdp, BE) äusserte namens der Kommissionsminderheit, dass
man die Motion ablehnen könne, weil sich nichts ändern würde, da weder Reitpferde
noch Lasttiere aufgegeben würden, und die Ausschreibung für den neuen
Leistungsvertrag komme ohnehin. Der Verteidigungsminister hatte das Schlusswort, und
auch er nutzte es leicht sarkastisch: Der Bundesrat stelle sich weder auf die
Hinterbeine, noch wiehere er vor Freude: er füge sich der veränderten Motion. Mit 149
zu 21 Stimmen (bei elf Enthaltungen) wurde die Motion zur Bereinigung dem Ständerat
zurückgegeben. 1

MOTION
DATUM: 15.03.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die Genehmigung der abgeänderten Motion zum Leistungsvertrag mit dem Nationalen
Pferdezentrum Bern respektive zum Bestand der Armee-Reitpferde war im Ständerat
nur noch Formsache. Nachdem der Nationalrat quasi einen Kompromissvorschlag
verabschiedet hatte und die WBK des Ständerates diesem folgen wollte, stand die
Motion Fournier (cvp, VS) in der Sommersession 2018 im Ständeratsplenum auf der
Tagesordnung. Die Kommission beantragte mit 7 zu 3 Stimmen, der nationalrätlichen
Version zuzustimmen, auch weil sich der Bundesrat dafür ausgesprochen hatte. Damit
signalisierte die Kommission ihre Haltung, dass die Pferde sowohl für militärische als
auch für kulturelle Belange von wesentlicher Relevanz seien.
Die Kantonsvertreterinnen und -vertreter folgten diesem Antrag nach einer nur kurzen,
dafür heiteren Debatte. Kommissionssprecherin Seydoux (cvp, JU) berichtete über den
gefassten Beschluss der Volkskammer und dem dort vorgesehenen, verkleinerten
Pferde-Bestand von 55 Tieren. Mit mässigem Enthusiasmus hatte der zuständige
Verteidigungsminister damals diese Korrektur zur Kenntnis genommen und
Ratspräsidentin Keller-Sutter (fdp, SG) erteilte dem Magistrat das Wort mit der
Anmerkung, dass nun auch der Ständerat seinen Enthusiasmus testen werde. Die damit
ausgelöste Heiterkeit kulminierte in Parmelins Anmerkung, man habe die 10 Pferde, die
aus dem Bestand gestrichen werden, übrigens nicht gegessen. 2

MOTION
DATUM: 31.05.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER

01.01.65 - 01.01.21 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Ausrüstung und Beschaffung

Guy Parmelin a informé ses collègues du lancement des travaux préparatoires prévus
pour l’évaluation d’un nouvel avion de combat, afin de remplacer les 54 F-5 Tiger et
les 31 F/A-18. Les discussions sont relancées, deux ans après le refus du peuple de
l'acquisition de 22 Gripen E en remplacement des Tiger. Pour ce faire, un groupe
d'experts composé de représentants de l'armée, d'armasuisse et du DDPS établira un
rapport sur l'avenir des avions F/A-18 et F-5, les besoins, la procédure et les aspects
industriels. En parallèle, un groupe d'accompagnement, associant des représentants
des partis gouvernementaux, de l'Administration fédérale et de la Société suisse des
officiers, suivra les travaux du groupe d'experts et livreront des recommandations
politiques. Une demande de crédit-cadre EPP pour l'acquisition d'un nouvel avion de
combat devrait être transmise au Parlement en 2017. 3

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 24.02.2016
DIANE PORCELLANA

Das Rüstungsprogramm 2015 plus war erst zur Frühjahressession 2016 im Ständerat
traktandiert. Auch dort stand vorwiegend das Duro-Geschäft im Zentrum des
Interesses. Bereits in der Eintretensdebatte wurden lange Ansprachen gehalten, unter
anderen von Ständerätin Fetz (sp, BS), die den Antrag stellte, die Finanzierung der
Duro-Revision vom Rüstungsprogramm zu trennen und separat zu behandeln. Die SiK
des Ständerates hatte sich in einer ordentlichen – jedoch zusätzlichen, kurzfristig
einberufenen – Sitzung Anfang März 2016 eingehend mit diesem Posten beschäftigt, wie
ihr Sprecher Baumann (cvp, UR) erklärte. Auch in der zweiten Sitzung hielt die
Kommission jedoch an ihrem ursprünglichen Antrag fest, nämlich dem Ratsplenum die
Annahme gemäss Vorlage der Regierung und in Bestätigung des Nationalrates
vorzuschlagen. Gemäss Baumanns Ausführungen habe die SiK im Vorfeld der
parlamentarischen Beratung umfassende Zusatzinformationen eingeholt und sowohl
mit dem VBS, als auch mit dem Rüstungsamt armasuisse Rücksprache genommen. Den
Sicherheitspolitikerinnen und -politikern sei dabei versichert worden, dass die
vorgeschlagene Lösung die naheliegendste und kostengünstigste sei. Auch eine
Neubeschaffung von vergleichbaren Fahrzeugen, die dem gleichen Leistungskatalog wie
die noch im Einsatz stehenden Duros genügen müssten, wurde geprüft. Jedoch wurde
dieser alternative Weg aufgrund der höheren Stückkosten von geschätzten CHF
290'000 verworfen. 
Die FK sekundierte den SiK-Antrag, dem Geschäft im Sinne des Nationalrates
zuzustimmen. Anita Fetz begründete ihren Vorschlag auf Herauslösung der Duro-
Revision mit vier Aspekten. Ein erster betraf neuste Erkenntnisse, wonach das VBS
offenbar bereits 2013 von einem Duro-Erhalt abgeraten hatte. Der neue
Verteidigungsminister Parmelin habe keine Kenntnis von dieser Empfehlung, weswegen
es angezeigt sei, hier noch zuzuwarten. Ausgerechnet der Kostenfaktor habe damals zu
dieser verwaltungsinternen Skepsis geführt, erklärte Fetz. Zweitens führte sie an, dass
der Umbau schlicht zu teuer sei, und rechnet den Standesvertreterinnen und
-vertretern vor, dass die verbleibenden Kosten, wenn  man die reine Arbeitsleistung
und damit den positiven Effekt auf den Arbeitsmarkt herausrechne, noch immer über
CHF 200 Mio. betragen würden. Drittens gefiel ihr nicht, dass allfällige Kreditreste auf
Kosten anderer Departemente gehen würden. Dass das vorliegende RP nicht als
dringlich eingestuft würde und Beschaffungen getätigt würden, die aufgrund der
Gripen-Niederlage erst möglich geworden seien, störe sie nicht. Dass die SiK einen
Betrag von CHF 34 Mio., welchen die bundesrätliche Botschaft beinhaltet hatte, nun
nicht verwenden wolle, kritisierte sie jedoch: Solche Kreditreste würden am Schluss nur
für den Schuldenabbau eingesetzt, erklärte sie. Zuletzt störte sie, als vierter Punkt ihrer
Begründung, der fehlende Wettbewerb: Der Auftrag werde nicht öffentlich
ausgeschrieben, sondern dem Nachfolgeunternehmen der Duro-Herstellerfirma
übertragen. Ständerat Minder (parteilos, SH) blies ins selbe Horn und kritisierte
insbesondere die Kosten dieses einzelnen Geschäfts. Er griff jedoch auch die
öffentliche Debatte auf, in der die Duro-Aufwertung ebenfalls scharf kritisiert wurde.
Probleme ortete er insbesondere auch in den Modalitäten der Offertenanfragen bei
diversen Anbietern, die in den Augen des Schaffhausers falsch abgelaufen seien.
Letztlich hielt aber auch Minder fest, dass es auf dem Markt günstigere Anbieter gebe.
In diversen weiteren Wortmeldungen wurde das Rüstungsprogramm plus jeweils auf das
Duro-Geschäft limitiert diskutiert – die anderen Beschaffungsanträge schienen,
zumindest in der Eintretensdebatte, unumstritten zu sein. Am Ende teilte der Rat
jedoch die Meinung der Kommission, was sich auch in der Abstimmung zum Antrag Fetz
zeigte: Dieser blieb mit 13 zu 31 Stimmen chancenlos.
In der Detailberatung versuchte Anita Fetz abermals, die Duro-Revision zu Fall zu
bringen, scheiterte aber erneut mit dem Antrag, die dafür eingesetzten Gelder zu
streichen. So wurde die Vorlage auch im Ständerat bestätigt und gemäss Antrag der

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.03.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Regierung angenommen. Mit 32 zu 3 Stimmen bei 10 Enthaltungen wurde auch die
Ausgabenbremse gelöst. Die Gesamtabstimmung resultierte in einer Zustimmung von
30 zu 9 Stimmenn (5 Enthaltungen). 4

Nachdem die Erneuerung der Luftabwehr im Rahmen von BODLUV 2020 zunächst
ordentlich angelaufen war, wendete sich das Blatt im Frühjahr 2016. Aufgrund
vermehrter Kritik am Rüstungsgeschäft zog der neue Verteidigungsminister Guy
Parmelin die Notbremse und legte alle Arbeiten auf Eis. Es war ein zunächst
überraschender Entscheid des VBS-Vorstehers, denn gemäss offizieller Begründung
wollte man vorerst nur eine adäquate Gesamtübersicht der Luftverteidigung erstellen
lassen. Doch es steckte mehr dahinter. Tatsächlich dürfte die grosse Kritik an den ins
Auge gefassten Luftraketen-Systemen zum drastischen Schritt geführt haben. In
diversen Medienberichten war zu lesen, dass die Systeme die geforderten Kriterien gar
nicht erfüllten. Bereits im Januar war aus Kreisen der Gruppe Giardino zu vernehmen
gewesen, dass die favorisierten Lenkwaffentypen den Anforderungen bezüglich
Flughöhe, Reichweite und Allwettertauglichkeit nicht genügten. Damit nicht genug: Bald
stellte sich heraus, dass die in die engere Auswahl gekommenen Systeme zum Teil noch
nicht praxiserprobt waren. Die Schweiz solle sich hüten, in Rüstungsgeschäften „die
Welt neu erfinden zu wollen”, betonte Adrian Amstutz (svp, BE). Seit dem Gripen-Nein
stelle eine fehlende Praxiserprobung bei Beschaffungsvorhaben eine Hypothek dar.
Später erweiterte Nationalrat Walter Müller (fdp, SG) die Kritik an der Beschaffung um
die Sorgen bezüglich Finanzierbarkeit und effektivem Nutzen der neuen Waffen. Müller
verwies in seiner Warnung auch auf den anstehenden Kauf neuer Kampfflugzeuge: Es
solle nicht zu viel in Flugabwehr investiert werden, um genügend Mittel für Jets frei
halten zu können. Auch durch die SVP, namentlich durch Adrian Amstutz, wurde Unmut
bezüglich dieser Beschaffung geäussert. Erschwerend kam hinzu, dass auch die
Aufrüstung der Duro-Lastwagen vermehrt Misstöne hervorrief. 
Nachdem Parmelin die Arbeiten vorerst gestoppte hatte, musste auch er sich Kritik
anhören, weil er bereits früher von Ungereimtheiten gewusst haben soll. Umstritten war
zudem, dass sich nicht armasuisse selbst um die Beschaffung kümmerte, sondern ein
weiteres Unternehmen hinzugezogen worden war. Verwaltungsseitig verteidigte man
diesen Schritt mit personellen Engpässen. Brisant war die Sache, weil die mit dem
Auftrag betraute Firma Thales Suisse ein Tochterunternehmen der in Frankreich
domizilierten Thales Group ist, die ihrerseits Radarkomponenten herstellt, die auch in
einem der Lenkwaffensysteme für die Schweizer Armee hätten verbaut werden sollen. 

Der Marschhalt aufgrund der Sistierung im März 2016 weitete sich weiter aus, als man
sich im Bundeshaus dafür entschied, den Generalunternehmervertrag mit Thales Suisse
SA zu kündigen. Ende April gab das VBS bekannt, dass sich Thales nicht weiter an der
Beschaffungsvorbereitung für BODLUV beteilige. Mit diesem Schritt schien eine rasche
Abwicklung der BODLUV-Beschaffung nicht mehr wahrscheinlich. Mittel- bis langfristig
wolle man das Projekt wieder aufnehmen, hiess es in der VBS-Medienmitteilung; eine
Floskel, welche die Journalisten als „nach 2020” interpretierten. Ende Mai zeichnete
sich dann auch tatsächlich ab, dass eine BODLUV-Beschaffung im Rüstungsprogramm
2017 nicht mehr plausibel sein würde. Stattdessen musste sich das VBS bemühen, die
für die BODLUV eingesetzten Ressourcen frei zu halten. Es ging um CHF 700 Mio., die
für BODLUV reserviert worden waren, jedoch vorerst keine Verwendung fanden. Die SiK
des Ständerates forderte inzwischen auch, dass das VBS das vom Parlament genehmigte
Armee-Budget von CHF 5 Mia. pro Jahr auch wirklich einhalte. Weil schon beim nicht
erfolgten Gripen-Kauf sogleich nach einer alternativen Verwendung des frei
gewordenen Etats gerufen worden war, wollte die Kommission dafür sorgen, dass die
vorgesehenen Ausgaben anderweitig für Armeezwecke genutzt werden konnten. 

Auch im Palament zeigte sich eine gewisse Unruhe bezüglich BODLUV. Hans-Peter
Portmann (fdp, ZH) wollte in einer Anfrage (16.1012) vom Bundesrat wissen, was es mit
der Sistierung auf sich habe. Er fürchtete gar, dass „Kreise mit anderer Agenda mit teils
illegalen Mitteln Beschaffungsprojekt[e] zum Scheitern” bringen würden. In seiner
Antwort verwies der Bundesrat auch auf die eingeleitete Administrativuntersuchung,
von der weitere Erkenntnisse erwartet würden. Im Mai 2016 gaben die
Geschäftsprüfungskommissionen des National- und Ständerats bekannt, dass sie eine
Inspektion des Sistierungsentscheids einleiteten. Dafür wurde eine Arbeitsgruppe
eingesetzt, die unter dem Vorsitz von Ständerat Janiak (sp, BL) operierte. Der Antrag auf
diese innerparlamentarische Untersuchung stammte von Nationalrätin Fiala (fdp, ZH),
die selber auch in der Arbeitsgruppe beteiligt war. Auslöser war die kritische
Medienberichterstattung zum Beschaffungsprojekt. Es sollte geprüft werden, ob der
Sistierungsentscheid zweckmässig war. 5

ANDERES
DATUM: 22.03.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Das Immobilienprogramm 2016 wurde ebenfalls Anfang Juni 2016 vom Ständerat
behandelt, zusammen mit den anderen Anträgen aus der Armeebotschaft 2016. Die
beantragten CHF 572 Mio. seien gut angelegt, so die Haltung der SiK. Die Kommission
konnte im Vorfeld die Bauprojekte in Frauenfeld/TG vor Ort besichtigen, daraufhin
wurde das Immobilienprogramm einstimmig zur Annahme empfohlen.
Verteidigungsminister Parmelin ging in seinem Votum nur kurz auf die Vorlage ein, gab
dabei jedoch zu bedenken, dass eine Wertschöpfung für die hiesige Wirtschaft von
rund CHF 1,4 Mrd. zu erwarten sei, wenn alle Investitionen der Armee (auch die
Rüstungsbeschaffungen) berücksichtigt werden. So kurz die Debatte war, so deutlich
war das Ergebnis: Einstimmig trat man auf die Vorlage ein und einstimmig wurde sie mit
41 Stimmen verabschiedet. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.06.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Marco Romano (cvp, TI) hatte Mitte 2015 eine Motion eingereicht, mit der er erwirken
wollte, dass Güter und Dienstleistungen für die Armee auch durch KMU geliefert, bzw.
erbracht werden können. Die Armasuisse sollte verpflichtet werden, Ausschreibungen
grundsätzlich immer in den drei Amtssprachen zu publizieren und die verlangten
Produktionsmengen auf die Möglichkeiten der KMU abzustimmen. Darüber hinaus
sollen aber insbesondere auch Anstrengungen unternommen werden, um Unternehmen
in die Beschaffungsprozesse einzubinden, die nicht in den grösseren
Produktionsregionen des Mittellandes angesiedelt sind. Mit den hochwertig
produzierenden KMU als "Rückgrat der Schweizer Wirtschaft" seien die
Voraussetzungen gegeben, jedoch würden hunderte Firmen aufgrund hoher
Mengenanforderungen und kurzen Fristen ausgeschlossen. Hierin sah der Motionär
noch grosses Potenzial, zumal frühere Anstrengungen der Armee, vermehrt auf
Schweizerische Produkte zu setzen, sehr geschätzt worden seien. 
Der Bundesrat zeigte sich zurückhaltend bezüglich dieser Forderungen. Zwar
anerkannte er die Stossrichtung der Überlegungen, verwies aber auch auf zahlreiche
Bestimmungen, in denen bereits weitgehende Regelungen diesbezüglich umgesetzt
werden. Ausschreibungen werden über das Gesetz und die Verordnung über das
öffentliche Beschaffungswesen geregelt – dort wird auch der Grundsatz der
Gleichbehandlung aller Anbieter hoch gehalten und ebenso die Achtung der
Sprachregionen. Im Falle von Bauten ist festgelegt, dass gerade auch die Amtssprache
des Standorts der Gebäude im Ausschreibungsverfahren benutzt wird. In der Summe
kam die Landesregierung zum Schluss, dass die geforderten Anliegen bereits erfüllt
seien, weswegen die Motion zur Ablehnung beantragt wurde. Im Bereich der Sprachen
seien Neuerungen im sich in Revision befindlichen Beschaffungsrecht zu erwarten.
Im Herbst 2016 gelangte die Motion in den Nationalrat. Romano gab seinem Anliegen
nochmals Ausdruck und fokussierte dabei auf die Sprachenfrage. Es sei essenziell, dass
die Beschaffungsaufträge in den drei Amtssprachen vorlägen. Auch wenn der Bundesrat
diesbezüglich Verbesserungen in Aussicht stelle, gab sich Romano skeptisch ob der
tatsächlichen Umsetzung in diesem konkreten Feld. Der Verteidigungsminister äusserte
sich nur kurz zum Antrag und blieb beim Verweis auf die laufenden Arbeiten. Der
Nationalrat liess sich aber nicht auf die Haltung der Regierung ein und nahm die Motion
an. 106 Ja-Stimmen standen 81 Nein-Stimmen gegenüber, ein Ratsmitglied enthielt
sich. 7

MOTION
DATUM: 20.09.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die Erneuerung der Luftabwehr mit BODLUV 2020 wurde im Herbst 2016 um ein
weiteres Kapitel ergänzt. Nachdem Bundesrat Parmelin im März gleichen Jahres die
Beschaffung der neuen Lenkwaffensysteme gestoppt hatte, wurde im September ein
Untersuchungsbericht präsentiert. Der Verteidigungsminister hatte kurz nach dem
Sistierungsentscheid den ehemaligen Direktor der EFK, Kurt Grüter, mit einer
Administrativuntersuchung beauftragt. Daraus ergab sich, dass sowohl die
Projektinitialisierung als auch die Projektorganisation den Weisungen und Reglementen
entsprochen hatten. Auch das Risikomanagement war angemessen und wirksam
gewesen. Trotzdem sah der Untersuchungsbeauftragte in zahlreichen Punkten
Verbesserungspotenzial. Im Fokus der Untersuchung stand die Kritik an den zur
Beschaffung anvisierten Systemen, dem deutschen Lenkwaffensystem IRIS-T SL und
dem britischen Fabrikat CAMM-ER, deren beider Leistungsfähigkeit angezweifelt
worden war. Bezüglich der Kosten rechnete Grüter vor, dass mit CHF 700 Mio. wohl
tatsächlich zwei Systeme hätten beschafft werden können, jedoch CHF 100 Mio. für ein
zusätzliches System hätten aufgebracht werden müssen. Es wurde jedoch zur
Verteidigung der Involvierten auch festgestellt, dass zum Zeitpunkt des
Sistierungsentscheids die definitiven Kosten noch nicht hätten abgeschätzt werden
können. Sachlich sei die Sistierung jedoch falsch, wie die Berner Zeitung Grüter zitierte,

ANDERES
DATUM: 22.09.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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da insgesamt gut gearbeitet worden sei.
Als Achillesferse wurde dann auch die interne und externe Kommunikation bezeichnet.
Es sei dem VBS nicht gelungen, BODLUV 2020 der Politik und der Öffentlichkeit
überzeugend zu präsentieren. Abschliessend wurde aber auch festgehalten, dass die
Sistierung politisch nachvollziehbar gewesen sei.

Nicht Bestandteil der Administrativuntersuchung waren die Indiskretionen zum
Rüstungsgeschäft und die Begründung des Sistierungsentscheides. Diese sollten von
der Militärjustiz beziehungsweise einer Arbeitsgruppe der
Geschäftsprüfungskommissionen untersucht werden. Bezüglich der Indiskretionen
blieben die Ermittlungen indes ergebnislos. Es ging dabei um vertrauliche
Informationen, die in einer Sitzung der Projektaufsicht zum Projekt BODLUV im Januar
erteilt worden waren. Sensitive Informationen waren daraufhin in der Presse und in der
Sendung „Rundschau” des Schweizer Fernsehens widergegeben worden, worauf eine
umfangreiche Untersuchung vorgenommen worden war. Niemandem konnte jedoch
eine Verletzung der Dienstgeheimnisse nachgewiesen werden, womit das Verfahren
eingestellt wurde. 8

Guy Parmelin a approuvé le lancement d’un crédit EPP de 10 millions de francs pour
étudier l'achat d'un nouvel avion de combat. Il a également donné son feu vert à un
crédit d'environ 500 millions de francs pour restaurer les F/A-18, afin de prolonger leur
durée d'utilisation jusqu'à ce que les nouveaux avions soient opérationnels. Enfin, il a
annoncé la prolongation de la mise en service des vieux Tiger. Ils serviront de cibles lors
d'exercices au combat aérien et effectueront des vols de surveillance. Les crédits
figureront dans le message sur l’armée 2017. Le GSSa a jugé l'annonce «prématurée» et
«incongrue», puisque les besoins de l'armée en matière d'avions sont encore en cours
d'évaluation. En outre, le «non» du peuple au Gripen est selon eux trop récent. Le
DDPS a répliqué que le rapport apparaîtrait trop tard pour la demande d'un crédit
d'étude. La droite a, quant à elle, salué la démarche du conseiller fédéral. 9

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 21.11.2016
DIANE PORCELLANA

Anfang 2017 äusserte sich die GPK wieder zum Rüstungsgeschäft BODLUV 2020. Anders
als der externe Untersuchungsbeauftragte beurteilte die GPK den nunmehr beinahe ein
Jahr zurückliegenden Sistierungsentscheid des Verteidigungsministers als nicht
nachvollziehbar, sowohl sachlich, als auch politisch. Die Parlamentarierinnen und
Parlamentarier sahen das Geschäft zum Zeitpunkt der Sistierung als „auf Kurs” an und
erklärten, die Evaluation der Waffensysteme sei weit fortgeschritten gewesen.
Nachdem die Arbeitsgruppe der GPK diverse involvierte Personen angehört hatte,
darunter Bundesrat Parmelin, Projektmitarbeitende aus dem VBS sowie auch den
Rüstungschef, kam sie zum Schluss, dass Parmelin aus nicht nachvollziehbaren Gründen
die Reissleine gezogen habe. Scheinbar habe es beim VBS-Vorsteher einen
Informationsmangel und ein Vertrauensproblem gegeben. Dass dieser damals erst seit
Kurzem im Amt gewesen war, liess die GPK nicht als Entschuldigung gelten. Aus ihrer
Medienmitteilung schimmerte jedoch auch Verständnis durch, da eine Sistierung
gegebenenfalls im Sommer 2016 hätte angemessen sein können, nachdem mehr
Parameter (insbesondere ein Typenentscheid und genauere Kostenabschätzungen)
vorgelegen hätten. Insofern wurde der Entscheid im März als problematisch bezeichnet.
Gut CHF 20 Mio. seien durch die bereits getätigten Arbeiten ausgegeben worden.
Schliesslich forderte die GPK den Bundesrat auf, die Evaluation für BODLUV 2020 rasch
wiederaufzunehmen. Darüber hinaus verlangte die GPK einen Bericht, indem aufgezeigt
werden sollte, wie Departementsvorstehende künftig bei Verfahrensentscheiden
vorgehen sollen, um kostspielige Entscheide zu verhindern. Mit 9 zu einer Stimme
wurde der Inspektionsbericht von der GPK-SR gutgeheissen, mit 11 zu 9 Stimmen
segnete ihn die GPK-NR ab.
Bundesrat Parmelin erntete daraufhin in der Presse Kritik, vor allem die bereits
aufgewendeten finanziellen Mittel wurden von den Medienschaffenden kritisiert. Als
„einsamen Fehlentscheid” sah der Tages-Anzeiger die Sistierung, als „Solotänzer” wurde
Parmelin in der NZZ bezeichnet und der Corriere del Ticino sah in der Schelte der GPK
einen „Rutenschlag auf Parmelins Finger”. Thematisiert und bisweilen kritisiert worden
war jedoch auch die GPK, die es ihrer Minderheit – immerhin 10 GPK-Mitglieder lehnten
den Schlussbericht ab – untersagte, ihre Meinung zu äussern. Dort gab es offenbar
einen Zwist zwischen Armeegegnern und -befürwortern – einige könnten „halt nicht
zwischen Evaluation und Beschaffung unterscheiden”, wurde Arbeitsgruppen-Präsident
Janiak (sp, BL) in der NZZ zitiert. Parmelin, beziehungsweise der Gesamtbundesrat,
wollte sich zu den Ausführungen der GPK noch nicht äussern. 10
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Drei Monate nach der GPK-internen Aufarbeitung der BODLUV-Angelegenheit nahm der
Bundesrat Stellung zum Inspektionsbericht der Geschäftsprüfungskommissionen. Zwei
Forderungen standen im Raum, einerseits die Wiederaufnahme der Vorevaluation
durch die Firma Thales Schweiz und andererseits die Ausarbeitung eines Berichts
hinsichtlich Verfahrensentscheide innerhalb der Bundesverwaltung. Die Regierung
nahm die Empfehlungen zur Kenntnis, stellte aber auch klar, dass die BODLUV-
Evaluation mit den gleichen Varianten nicht wieder aufgenommen werden würde,
zumindest nicht „rasch”. Ausschlaggebend seien die unsicheren Kostenfolgen –
dahingehend beharrte der Bundesrat darauf, dass der Sistierungsentscheid vertretbar
gewesen sei. Daneben gebe es die grosse Kampfjet-Beschaffung, die Anfang 2016
wieder ins Rollen gebracht worden sei und die vorerst in einen Grundlagenbericht zur
Evaluation und Beschaffung neuer Jets münden werde. Darin werde die Situation für
die Boden-Luft-Abwehr ebenfalls analysiert und es werde darauf basierend
entschieden, ob und wie BODLUV wieder aufgenommen werden könne. Diesen Bericht
erwartete der Bundesrat im Frühjahr 2017. 
Bezüglich Informationskultur und der Abwicklung von Entscheidungsprozessen hielt
sich die Regierung nicht lange auf. „Regierungsmitglied[er müssen] führen und
entscheiden”, liess der Bundesrat verlauten. Er sprach sich gegen technokratische
Automatismen aus und stellte klar, dass der VBS-Vorsteher stets für Fragen und
Anregungen zur Verfügung stehe. Ob der Bundesrat tatsächlich noch einen
ausführlicheren Bericht dazu erstellen lassen würde, blieb zum Zeitpunkt seiner
Presseorientierung noch offen.
Die Medien goutierten die bundesrätlichen Erklärungen nicht und schrieben über ein
„Ignorieren der Empfehlungen” der GPK (NZZ), von einem „Wohlfühlklima im Bundesrat”
(Tages-Anzeiger) und von „kollegialer Schützenhilfe” (BZ). Die gewichtigen Vorwürfe der
GPK seien quasi unter den Tisch gewischt worden. Arbeitsgruppen-Präsident Janiak (sp,
BL) mutmasste in der BZ, dass das Schweigen der Regierung wohl darauf hindeute, dass
die GPK „mit [ihren] Schlussfolgerungen recht” gehabt habe. Überrascht zeigte er sich
darüber, dass die aufgeworfenen Kritikpunkte vom Bundesrat nicht berücksichtigt
worden seien. 11
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De nouveaux avions de combat et un nouveau système de défense sol-air sont
nécessaires, selon le groupe d'experts interne et le groupe d'accompagnement
mandatés par le DDPS. Après un survol des moyens de défense aérienne modernes, le
rapport des experts décrit les tâches des Forces aériennes suisses. Conformément au
concept de sécurité à long terme de l'espace aérien, il présente quatre options
reposant chacune sur un degré variable de développement des systèmes de protection
de l'espace aérien. L'option la plus coûteuse, entre 15 et 18 milliards, propose
d'acquérir entre 55 et 70 avions. Elle est la seule à combiner un système de défense
sol-air de longue et de courte portée. La seconde mise davantage sur les jets que sur la
défense sol-air avec l'acquisition de 40 avions et un système de longue portée pour un
montant de 9 milliards. La variante la plus séduisante pour la majorité politique est celle
d'une flotte de 30 avions et d'un système de longue durée qui coûterait 8.5 milliards.
Enfin, la solution minimale suggère de prolonger l'utilisation de la flotte de F/A-18
jusqu'à son remplacement dans les années 2030, d'acquérir 20 avions modernes et un
système de défense sol-air longue portée pour un montant de 5 milliards. Après la
suspension du projet DSA 2020 en mars 2016, les valeurs de référence décrites dans le
rapport pourraient servir pour la proposition de crédit nécessaire à l'acquisition dans
un message sur l'armée au début des années 2020.
Le groupe d'accompagnement politique a formulé en tout 16 recommandations portant
notamment sur la nécessité d'acquérir de nouveaux avions, leurs capacités, leur
financement. Quant à l'organisation d'une votation populaire, la majorité des membres
estiment que les crédits d'investissements peuvent être étalés dans le budget ordinaire
de l'armée. À l'inverse, une minorité est d'avis que les nouveaux avions doivent faire
l'objet d'un crédit spécial. La majorité du PDC, le PS et les Vert'libéraux souhaitent un
vote populaire. 
Le DDPS se basera sur le rapport et les recommandations pour se forger son point de
vue sur la question. Guy Parmelin soumettra au Conseil fédéral le dossier pour qu'il
puisse se prononcer sur l'une des variantes. 12
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Die Armeebotschaft 2017 und damit alle darin zusammengefassten Einzelgeschäfte
waren in der Sommersession des Nationalrates traktandiert. Dort gab es eine Reihe von
Anträgen gegen die Vorlage des Bundesrates, allen voran einen Rückweisungsantrag
Mazzone (gp, GE). Ihre Minderheit wollte ein neues Rüstungsprogramm ausarbeiten
lassen mit dem Auftrag, 12 der F/A 18-Jets ausschliesslich für den Luftpolizeidienst
«fit» zu halten sowie den Nachholbedarf für die Munition zu streichen. Die
Eintretensdebatte selbst gestaltete sich bereits – wie so häufig bei Fragen rund um die
Armee und ihrem Budget – sehr lebhaft und langwierig. Die Ratslinke, wie üblich relativ
kritisch über die Beschaffungen und die Volumen der Budgets stellte sich gegen die
Fraktionen von Mitte-rechts, die grundsätzlich für eine starke und ausgerüstete Armee
einstehen und bei denen sogar Raum für Budgeterhöhungen ausgemacht werden
konnte: Die Mehrheit der SiK des Nationalrates wollte den Kredit für die Verlängerung
der Nutzungsdauer der F/A 18 um CHF 20 Mio. erhöhen. Ein Paukenschlag, war es doch
nicht «lediglich» ein Vorschlag zur Budgeterhöhung, sondern stand ein eigentlicher
Paradigmenwechsel dahinter: Die Kampfjets sollten wieder erdkampffähig werden. Das
heisst, die Jets sollten wieder in der Lage sein, aus der Luft Stellungen am Boden zu
bekämpfen. Das war insofern bemerkenswert, als man sich vor Jahren explizit gegen
eine Erdkampffähigkeit entschieden hatte (vgl. auch BBl, 1992 I, S. 730) und die Hunter-
Jets der 1970-1990er Jahre die letzten Modelle in der Flotte der Schweizer Luftwaffe
gewesen waren, die Bodenziele aus der Luft hatten angreifen können.
Weitere drei Minderheitsanträge standen für die Debatte im Raum. 

Eintreten war dann unbestritten und sogleich konnte auch der Rückweisungsantrag
ausgeräumt werden, er blieb mit 147 zu 25 Stimmen letztlich chancenlos. Der grosse Teil
der Debatte war dem Rüstungsprogramm gewidmet. Zunächst galt es, eine Einigung zu
den Munitionskäufen zu finden. Drei Varianten standen im Raum, die
Minderheitsanträge Seiler Graf (sp, ZH) und Flach (glp, AG) sowie der Vorschlag des
Bundesrates. Seiler Graf eröffnete die Runde mit nicht unkritischen Worten. Der
Munitionskauf sehe nach einer «Verlegenheitsbeschaffung» aus und man sehe seitens
der SP nicht ein, warum ein derart grosser Munitionsbedarf gegeben sei. Die CHF 225
Mio. sollten also gänzlich eingespart werden. Dass dieser Posten im Rüstungsprogramm
offensichtlich aufgrund der zwischenzeitlichen Sistierung von BODLUV und der dadurch
ermöglichten Einsparung von bereits budgetierten Ressourcen möglich wurde, gefiel
den Sozialdemokraten nicht. Gleichzeitig wurde hingegen festgehalten, dass die
Munitionsbeschaffung im Rahmenkredit (CHF 156 Mio.) unterstützt werde, da sie
vorwiegend für Ausbildungszwecke nötig sei. Nationalrat Flach vertrat eine ähnliche
Haltung, sprach sich jedoch lediglich für die Einsparung (bzw. Nicht-Ausgabe) der Hälfte
der CHF 225 Mio. aus. Im Gegensatz zur SP, die behaupte – so führte Flach aus –, die
Munition brauche es nicht, sage er, «man wisse es nicht». Wie Seiler Graf zuvor bereits
angesprochen hatte, wies auch er darauf hin, dass die Zahlen zu den
Munitionsbeständen der Armee geheim seien und auch das Parlament keine Eckwerte
kenne. Flach argumentierte, dass man immerhin die Hälfte des Betrags sprechen könne,
obwohl die Notwendigkeit dieser Beschaffung seines Erachtens nicht plausibel hätte
erklärt werden können. In der Ausmarchung erhielt der Antrag Flach zwar mehr
Sympathien als jener von Seiler Graf, jedoch obsiegte am Ende der Mehrheitsantrag, der
bei der Munition den Bundesratsvorschlag unterstützte. Bezüglich der Aufwertung der
F/A 18 Jets gab es wiederum zwei Anträge, jenen der Kommissionsmehrheit – plus CHF
20 Mio. zur Aufrüstung für die Erdkampffähigkeit – und jenen der Minderheit Gmür
(cvp, SZ), der die Regierungsvorlage stützen wollte. Gmür vertrat mit seiner Minderheit
jedoch nicht eine grundsätzliche und strikte Ablehnung der Erdkampffähigkeit, sondern
die hier im Einzelfall als «finanzpolitisch nicht verantwortbare» Aufrüstung.
Gegebenenfalls könne man bei einer Jet-Neubeschaffung über diese diskutieren, aber
zum jetzigen Zeitpunkt CHF 20 Mio. auszugeben, sei nicht zielführend. Ohnehin
bezweifelte der Redner, dass die zur Debatte stehenden CHF 20 Mio. wirklich
ausreichen würden. Die SP gab sich versöhnlich und erklärte, man stelle sich hinter eine
Modernisierung der F/A 18, solange es sich um eine Verlängerung der Lebensdauer
handle. Klar abzulehnen sei jedoch die Aufrüstung zur Erdkampffähigkeit, diese sei
nicht nur finanz-, sondern auch sicherheitspolitisch falsch. Es gebe keine Szenarien,
die diese notwendig machten. Die SVP hingegen, ihr Fraktionssprecher Salzmann (svp,
BE) führte die Argumente aus, stellte sich vollumfänglich hinter die Maximalvariante der
Kommissionsmehrheit. In der SVP war man der Meinung, dass die Fähigkeitslücke aus
taktischen und operativen Gründen geschlossen werden müsse. Dabei bewegte sich die
SVP aber allein auf weiter Flur, denn auch GLP, FDP und CVP sprachen sich gegen diese
20-Mio.-Spritze aus. Letzten Endes wurde es aber weniger knapp, als zu erwarten
gewesen war: Zwar sprach sich der Nationalrat gegen die zusätzlichen Millionen und die
Erdkampffähigkeit aus, jedoch «nur» mit 97 zu 85 Stimmen. Das Rüstungsprogramm
wurde dann insgesamt mit 149 zu 15 Stimmen und 17 Enthaltungen gutgeheissen. Damit
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war der Löwenanteil der Armeebotschaft auch schon erledigt.
Ein Einzelantrag Galladé (sp, ZH), mit dem die Sicherheitspolitikerin den Kauf neuer
Kampfjets inklusive Typenentscheid an die Urne bringen wollte, wurde schliesslich
zurückgezogen. Einerseits, weil es im Rahmen der Armeebotschaft 2017 gar nicht um
neue Flieger ging, und andererseits, weil der Verteidigungsminister in Aussicht gestellt
hatte, dass sich der Bundesrat mit der Variante einer referendumsfähigen Vorlage
beschäftigen wolle. Galladé selbst liess die Regierung und mit ihr die anwesenden
Ratsmitglieder jedoch auch unmissverständlich wissen, dass die SP mit Argusaugen
über den Fortgang der Jetbeschaffung wachen werde und nötigenfalls wieder darauf
Einfluss nehmen werde.

Zwar war es finanziell ein nur geringfügig kleineres Finanzpaket, das im Rahmen des
Rahmenkredits für Armeematerial zu verabschieden war, es war jedoch etwas weniger
umstritten. Zwar gab es auch hierzu zwei Minderheitsanträge, einen von Lisa Mazzone
(gp, GE) und einen von Pierre-Alain Fridez (sp, JU), jedoch hatten sie kaum Einfluss auf
das Geschäft. Beide wollten in unterschiedlichem Ausmass die Ausgaben für die
Vorbereitung einer neuen Kampfjetbeschaffung reduzieren. Der moderatere Antrag
Mazzone wurde zurückgezogen und die Minderheit Fridez unterlag mit 48 zu 131
Stimmen dem Kommissionsantrag (gemäss Bundesrat; CHF 750 Mio.). Fridez war der
Meinung, dass zuerst weitere Schritte in der Konzeption zur neuen Kampfjet-
Beschaffung abgewartet werden sollten und dass der entsprechende Antrag des
Bundesrates zu früh gestellt worden sei. Der Rahmenkredit wurde vom Nationalrat
schliesslich mit 133 zu 26 Stimmen genehmigt, 21 Mitglieder der SP-Fraktion enthielten
sich, um so ein Zeichen gegen die Strategie des Bundesrates zu setzen.
Gar nicht umstritten war die Immobilienbotschaft, ohne Debatte wurde dieser Kredit
über CHF 461 Mio. einstimmig der Ständekammer überwiesen. 13

BODLUV 2020 stieg Mitte 2017 wie ein Phönix aus der Asche. Nachdem Bundesrat
Parmelin die Beschaffung Anfang 2016 sistiert hatte, gab ebendieser Anfang Juli 2017
bekannt, dass die Evaluation reinitiiert werde. Damit wurde – wohl später als von den
Parlamentarierinnen und Parlamentariern erhofft – doch noch eine Forderung der GPK
erfüllt. Der Verteidigungsminister tat dies nun auf Anraten der Begleitgruppe zur
Evaluation der Neubeschaffung von Kampffliegern. Die mit der Vorbereitung dieses
Geschäfts betraute Expertengruppe hatte Ende Mai ihren Bericht vorgelegt, in dem
auch die Boden-Luft-Abwehr ein Thema war. BODLUV wird jedoch nicht nahtlos an die
abgebrochenen Vorarbeiten wieder aufgenommen, sondern wird einer Neukonzeption
unterzogen. Mit diesem Entscheid konkretisierte sich die Absicht, die
Luftraumverteidigung in einem grossen Gesamtpaket Air 2030 weiterzuverfolgen. 14
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Die ursprüngliche Projektierung von BODLUV 2020 kam zu einem zwischenzeitlichen
Ende, als im September 2017 die GPK ihre Untersuchung abschloss. Zu dieser
Entscheidung kamen die Parlamentarierinnen und Parlamentarier aufgrund des im
Frühling kommunizierten bundesrätlichen Beschlusses, das Projekt BODLUV wieder
aufnehmen zu wollen. Gleichwohl äusserte die GPK erneut ihren Unmut über die
(mehrheitlich ausgebliebene) Reaktion der Regierung auf ihre Empfehlungen vom
vergangenen April. Zurückhaltend und warnend merkte die GPK weiter an, dass die
gleichzeitige Beschaffung zweier Grossprojekte – Kampfjets und bodengestützte
Luftverteidigung – eine grosse Herausforderung darstelle. Beide Projekte sollen mit der
Armeebotschaft 2022 beantragt werden. Die GPK zeigte sich jedoch zuversichtlich,
dass die Regierung und der Verteidigungsminister – trotz unzureichender
Stellungnahme – die nötigen Vorkehrungen treffen würden, dass das neue Projekt
erfolgreich abgeschlossen werden könne. Es gelte eine bestehende Sicherheitslücke in
der Luftraumüberwachung zu schliessen. 15
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Mit weitestgehend positiven Vorzeichen gelangte die Armeebotschaft 2018 im Frühjahr
2018 ins Stöckli. Die SiK-SR unterstützte in grossen Teilen die Vorlage der Regierung.
Eine substanzielle Abweichung betraf jedoch das Rüstungsprogramm, genauer die
Beschaffung der Schutzwesten. Die beantragten knapp CHF 200 Mio. waren der
Kommission zu viel. Es ging jedoch nicht ums Finanzielle, wie Kommissionssprecher
Dittli (fdp, UR) ausführte, sondern um den tatsächlichen Bedarf. Die
sicherheitspolitische Kommission hatte in ihren Vorberatungen auch die Haltung der
FK-SR angehört. Die Finanzkommission äusserte keine Bedenken bezüglich der
aufzuwendenden Mittel, sie erwartete jedoch von der SiK, dass sie sich über die
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Notwendigkeit der Ausgaben Gedanken mache. Daraus ergab sich der Kürzungsantrag
bei den Schutzwesten. 
Kritisch äusserte sich der inzwischen regelmässig als Armeekritiker in Erscheinung
getretene Thomas Minder (parteilos, SH). Besonders eine Position störte ihn: Die
Sanierung der Kaserne Wangen an der Aare. Die Kommission habe sich vor Ort ein Bild
machen können und die gezeigten Mängel rechtfertigten einen Abbruch der Gebäude
(wie im Immobilienprogramm aufgezeigt) keineswegs, dies sei gar ein «No-go». Es
handle sich um übliche Abnützungserscheinungen, die mit einer Sanierung bestens
behoben werden könnten, zumal sich der wichtigste Teil der Kaserne, der Schlaftrakt, in
einwandfreiem Zustand befinde. Ferner echauffierte sich Minder grundsätzlich über
das VBS, da es sich häufig Kritik zu den Rüstungbeschaffungen anhören müsse. Viele
geplante Beschaffungen seien nicht notwendig, sondern nur «nice to have». Er
unterliess es jedoch, Gegenanträge zu formulieren und kündigte stattdessen an, seinen
Unmut durch Stimmenthaltung kundzutun. Im Anschluss an das nachfolgende Votum
des Verteidigungsministers – Bundesrat Parmelin verzichtete auf eine Erwiderung zu
Minders Äusserungen – wurde die Detailberatung in Angriff genommen, Eintreten war
unbestritten.
Wie Dittli sodann erklärte, stand ein Kommissionsantrag auf Halbierung der Ausgaben
für die Schutzwesten im Raum. In der Kommission herrschte die Meinung vor, dass es
nicht nötig sei, alle Armeeangehörige mit zwei Schutzwesten auszurüsten. Vorgesehen
war nämlich, eine bestehende Weste weiterhin zu verwenden und zusätzlich die zur
Disposition stehenden Westen mit grösserer Schutzfläche zu beschaffen. Wenn
100'000 solcher Westen angeschafft würden, so die Befürchtung der
Kommissionsmehrheit, würden viele davon jahrelang in den Zeughäusern eingelagert
und ungenutzt bleiben. Mit 8 zu 3 Stimmen und einer Enthaltung empfahl die
Kommission dem Plenum, diesen Posten zu reduzieren und nur CHF 99.6 Mio. zu
genehmigen. Der Gesamtkredit entspräche mit dieser Variante CHF 748.4 Mio. anstelle
der beantragten CHF 848 Mio. Daniel Jositsch (sp, ZH) führte einen von Dittli ebenfalls
angesprochenen Aspekt weiter aus, wonach nämlich in der Kommission einige Fragen
ungeklärt geblieben seien. Die vorgeschlagene Halbierung, liess er dabei durchblicken,
sei eine Verlegenheitslösung. Vielmehr sehe man darin ein Signal an den Zweitrat, der
sich mit dieser Beschaffung noch genauer auseinandersetzen solle. Mit 30 zu 10
Stimmen stellte sich der Ständerat hinter seine Kommission (1 Enthaltung), löste
einstimmig die Ausgabenbremse und hiess das RP einstimmig mit einer Enthaltung
insgesamt gut.
Die Bundesbeschlüsse über die Rahmenkredite für Armeematerial und über die
Ausserdienststellung von Waffensystemen wurden beide einstimmig angenommen.
Diskussionsbedarf gab es noch beim Immobilienprogramm. Dort wurden auf Antrag der
Kommission immerhin CHF 2.5 Mio. gespart, indem die wegen Kostenungenauigkeiten
eingeplante Reserve beim Umbau von Drognens um die Hälfte reduziert wurde. Auch
dies wurde vom Plenum einstimmig beschlossen. 16

Noch in der Herbstsession 2018 beugte sich der Ständerat erneut über die
Armeebotschaft 2018 respektive das darin enthaltene Rüstungsprogramm 2018, bei
dem es noch eine Differenz zum Nationalrat gab. Diese bestand, weil sich die
Volkskammer hinter die Regierung gestellt hatte, während die Ständekammer in der
Erstberatung Kürzungen bei den Schutzwesten angebracht hatte. Im Stöckli liess man
sich von der nationalrätlichen Kurskorrektur jedoch nicht beirren und beharrte auf
einer Einsparung bei ebendiesem Posten. Zwar kam die sicherheitspolitische
Kommission des Ständerats dem Nationalrat etwas entgegen und beantragte dem
Plenum nicht mehr die Halbierung des Kredits, doch sollte immerhin noch eine
Einsparung von fast CHF 30 Mio. erzielt werden. Ständerat Dittli (fdp, UR) erklärte für
die Kommission im Plenum, diese Redimensionierung um rund 15 Prozent liege
durchaus drin. Auch Verteidigungsminister Parmelin führte aus, dass die Anzahl damit
anzuschaffender Westen (85 000 Stück) ausreiche, um alle im Einsatz stehenden AdA
auszurüsten. Mit 38 Stimmen wurde diese Variante einstimmig gutgeheissen. 17
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MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die Armeebotschaft 2018 beschäftigte das Parlament noch ein letztes Mal; in der
Wintersession galt es, die im Rüstungsprogramm verbliebenen Differenzen bezüglich
der Schutzwesten zu tilgen. Die Mitglieder der SiK-NR waren sich diesbezüglich nicht
einig geworden und unterbreiteten dem Plenum drei Varianten zur Auswahl: Die
Kommissionsmehrheit wollte sich abermals über den Beschluss der Ständekammer
hinwegsetzen und am vorangehenden nationalrätlichen Beschluss festhalten; dies
entsprach dem ursprünglichen Vorschlag der Regierung, der Maximallösung. Die
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Minderheit I Gmür (cvp, SZ) wollte einlenken und die Änderung des Ständerates und
somit eine reduzierte Beschaffung des ballistischen Körperschutzes akzeptieren. Eine
Minderheit II Fridez (sp, JU) wollte auf den ersten Beschluss des Ständerates
zurückkommen, nämlich die Halbierung der vom Bundesrat beantragten Mittel für die
Schutzwesten. Diese drei Möglichkeiten legten somit alle bisher angedachten Varianten
noch einmal auf den Tisch.
Minderheitssprecher Gmür (cvp, SZ) bewarb das Einlenken auf seine Lösung als
tragbaren Kompromiss. Mit den dabei zu beschaffenden 85'000 Westen sei die
angestrebte Vollausrüstung der Armee gewährleistet. Der auszugebende Betrag läge
damit bei CHF 170 Mio. Minderheitssprecher Fridez (sp, JU) argumentierte mit einem
Überbestand an Westen, weil bei einer dringenden Mobilmachung ohnehin lediglich
35'000 Soldatinnen und Soldaten aufgeboten würden. Das bedeutet, dass 50'000
Schutzwesten gar nicht gebraucht würden. Mehrheitssprecher Zuberbühler (svp, AR)
äusserte sich erst nach dem Votum von Bundesrat Parmelin, der namens der Regierung
die Minderheit I Gmür unterstützte und die zweite Minderheit klar ablehnte.
Zuberbühler stützte sich in seinen Ausführungen auf die mit der WEA beschlossenen
Grundsätze, wovon einer die generelle vollständige Ausrüstung aller AdA betraf. Dieses
Argument brachten auch die bürgerlichen Votanten Hurter (svp, SH) und Müller (fdp, SG)
vor. Zuberbühler (svp, AR) hielt sich an die Debatte in der Kommission und vertrat die
Ansicht, dass Kompromisse im Bereich der Schutzausrüstungen der Dienstleistenden
einen falschen Ansatz darstellten.
In der Ausmarchung wurde zunächst der Minderheitsantrag I (gemäss Ständerat) gegen
den Mehrheitsantrag ausgemehrt. Mit 92 zu 81 Stimmen obsiegte der
Minderheitsantrag. Damit war der Weg für diesen frei, denn der zweite
Minderheitsantrag auf eine Kürzung – so hatte es sich bereits in der Plenardebatte
abgezeichnet – hatte keine Chance. Mit 124 zu 49 Stimmen bestätigte der Nationalrat
somit den Beschluss des Ständerates. Die Armeebotschaft 2018 konnte nun gesamthaft
abgeschlossen werden. 18
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